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Beratung Datum Behandlung Zuständigkeit

Stadtrat 21.05.2026 öffentlich Entscheidung

Betreff

Aufstockung des Investitions- und Verfügungsfonds im Rahmen des Bund-Länder-
Städtebauförderungsprogramms II - Sozialer Zusammenhalt

Anlagen:

Anlage 1_Einrichtung Verfügungsfonds_14.05.2009
Anlage 2_Einrichtung Investitionsfonds_29.11.2012
Anlage 3_Einrichtung eines Verfügungs- und Investitionsfonds_24.03.2022

Vorschlag zum Beschluss:

1. Vom Sachvortrag wird Kenntnis genommen.

2. Der Beschluss vom 24.03.2022 zur Einrichtung eines Investitions- und Verfügungsfonds im
Rahmen des Bund-Länder-Städtebauförderungsprogramms II für das Gebiet Sozialer
Zusammenhalt Kitzingen-Siedlung gemäß integriertem Handlungskonzept bis zu einer
Höhe von jährlich 15.000 € wird aufgehoben.

3. Der Stadtrat beschließt eine finanzielle Aufstockung des Investitions- und Verfügungsfonds
im Rahmen des Bund-Länder-Städtebauförderungsprogramms II für das Gebiet Sozialer
Zusammenhalt Kitzingen-Siedlung bis zu einer Höhe von jährlich 20.000 €.

4. Die Verwaltung wird beauftragt, die Mittel des Verfügungs- und Investitionsfonds im
Rahmen des Bund-Länder-Städtebauförderungsprogramms II „Sozialer Zusammenhalt“ im
Haushalt bereit zu stellen.

5. Die notwendigen Mittel stehen auf den Haushaltsstellen 1.6152.9594 und 0.6152.6320
bereit.

Sachverhalt:
Für das Soziale-Stadt-Gebiet Kitzingen-Siedlung beschloss der Stadtrat in seiner Sitzung vom
14.05.2009 die Einrichtung eines jährlichen Verfügungsfonds in Höhe von 10.000 € (vgl. Anlage 1)
sowie am 29.11.2012 die Einrichtung eines jährlichen Investitionsfonds in Höhe von 15.000 € (vgl.
Anlage 2).

Auf Anregung der Regierung von Unterfranken und mit Beschluss vom 24.03.2022 wurden die
bisher getrennten Verfügungs- und Investitionsfonds zu einem Fonds zusammengelegt und mit
einem Budget von insgesamt 15.000 € jährlich - Investitionsfonds 10.000 €, Verfügungsfonds 5.000
€ - ausgestattet (vgl. Anlage 3).

Ziel des Verfügungs- und Investitionsfonds ist der flexible und lokal angepasste Einsatz von Mitteln
der Städtebauförderung. Dieser Fonds dient der Handlungsfähigkeit des Quartiersmanagements
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und ermöglicht die unbürokratische und kurzfristige Umsetzung kleinerer Projekte zur Stärkung der
Lebensraumqualität im Gebiet Kitzingen-Siedlung.

Mit Neubesetzung des Quartiersmanagements und Aktivierung neuer Bürger-Gremien seit Januar
2024 werden Kleinprojekte (Kampagnen „Saubere Siedlung“ und „Grüne Siedlung“) und neue
investive Kleinmaßnahmen auf Spiel-, Begegnungs- und Aufenthaltsflächen der Siedlung angeregt
und umgesetzt.

Im Fokus für 2026 – 2027 könnten u.a. folgende Maßnahmen stehen:
 Anpassungen am Kleinkindspielplatz Am Schachen (Spielangebot, Aufenthaltsqualität)
 Investive Maßnahmen rund um die Kampagnen „Saubere Siedlung und „Grüne Siedlung“
 Einzelmaßnahmen zur Stärkung der Aufenthaltsqualität in der Siedlung (Möblierung,

Beschattung, Begrünung).

Zur Stärkung der Handlungsfähigkeit des Quartiersmanagements wird beantragt, den
Investitionsfonds moderat von 10.000 € auf 15.000 € jährlich zu erhöhen. Für den Verfügungsfonds
ist keine Aufstockung vorgesehen, er bleibt im Ansatz bei 5.000 € jährlich.

Für die finanzielle Aufstockung des Investitions- und Verfügungsfonds ist der Beschluss vom
24.03.2022 aufzuheben.

Insgesamt ist für den Investitions- und Verfügungsfonds jährlich eine Summe in Höhe von 20.000 €
zur Verfügung zu stellen.

Die Mittel stehen auf den Haushaltsstellen 1.6152.9594 und 0.6152.6320 bereit.


